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Sprechzeiten
Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Kontaktdaten Verwaltung/Fundbüro
Tel.: 034774 4440
Fax: 034774 44450
E-Mail: info@seegebiet-mansfelder-land.de
Internet: www.seegebiet-mansfelder-land.de

Bankverbindungen
Sparkasse Mansfeld-Südharz 
IBAN: DE26 8005 5008 0610 0039 17
BIC: NOLADE 21 EIL

Volksbank Eisleben, 
Niederlassung der Volksbank Halle (Saale) eG
IBAN:  DE46 8009 3784 0000 7979 79
BIC:  GENODEF1HAL 

Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE48 1203 0000 0000 8120 32
BIC: BYLADEM 1001
 
Telefon/Sprechzeiten der Ortschaften
OT AMSDORF
Ortsbürgermeisterin: Frau Anja Sperk
Kontakt: 034774 70218
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT ASELEBEN
Ortsbürgermeister: Herr Ralf Leberecht
Kontakt: 034774 30552 od. 034774 41658

0160 99686944
rl-67@t-online.de

Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT DEDERSTEDT
Ortsbürgermeister: Herr Christian Ritter
Kontakt: 034773 20292
Sprechzeiten: 14-täglich, Dienstag 17.00 bis 18.00 Uhr 

oder nach telef. Vereinbarung

OT ERDEBORN
Ortsbürgermeisterin: Frau Viola Thürmer
Kontakt: 0172 1694795
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT HORNBURG
Ortsbürgermeisterin: Frau Rita Edler
Kontakt: 034776 20724
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT LÜTTCHENDORF
Ortsbürgermeister: Herr Ralf-Uwe Seemann
Kontakt: 0171 4835609 od. 

uwe_seemann@t-online.de
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT NEEHAUSEN
Ortsbürgermeister: Herr Frank Berndt
Kontakt: 0173 3848327
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT RÖBLINGEN
Ortsbürgermeister: Herr Ronald Lange
Kontakt: 0152 59570088
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT SEEBURG
Ortsbürgermeister: Herr Günther Saken
Kontakt: 034774 28208
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT STEDTEN
Ortsbürgermeister: Herr Frank Scheiner
Kontakt: 0151 40166986
Sprechzeiten: 1 x pro Quartal jeden 1. Dienstag

18.00 bis 19.00 Uhr oder nach telef. Ver-
einbarung

OT WANSLEBEN
Ortsbürgermeister: Herr René Liebetanz
Kontakt: 034601 22243
Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag im Monat

Bereitschaftsdienste für den Notfall
Polizei 110
Polizeirevier Mansfeld-Südharz 03475 6700
Polizei-Regionalbereichsbüro 034774 419163
Herr Michalski 0160 2621954
Feuerwehr, Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle Mansfeld-Südharz 03464 56988910
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 03464 19222
Bundesweite Notfallnummer bei 
dringenden medizinischen Problemen 116117
Giftnotrufzentrale 0361 730730
Apothekennotdienst 0800 0022833
MIDEWA 03475 67690
nach Dienstschluss 03475 6769115
Envia M 0800 2305070
MITGAS 0180 22009
Stadtwerke Eisleben 03475 6670
Stördienst der Telekom  0800 330200
Havariedienst Stadtwerke 
Lutherstadt Eisleben GmbH 0800 6671111
Erdgas für die Ortsteile: 
Aseleben, Lüttchendorf, Wormsleben, Seeburg, 
Rollsdorf, Dederstedt, Neehausen, 
Elbitz, Volkmaritz 0173 5454072
Trinkwasser für die Ortsteile:
Lüttchendorf, Wormsleben, Seeburg, 
Rollsdorf 0173 5454072
Strom für den Ortsteil Dederstedt 0173 5454 074
AZV Eisleben-Süßer See 03475 6769115
(über MIDEWA für die Ortsteile Amsdorf, 
Aseleben, Erdeborn, Hornburg, Lüttchendorf, 
Röblingen am See, Seeburg, Stedten, 
Wansleben am See) 
WAZV Saalkreis 
Abwasser 01511 4122795
Trinkwasser 0800 6647003
(für die Ortsteile Dederstedt, Neehausen)

Tiernotaufnahme
Bei Auffinden von Tieren (keine Wild- oder Großtiere) im Gemeindege-
biet ist das Tierheim Eisleben unter Tel.: 03475 715424 zu informieren.

Rentenberatung - Jeden 3. Dienstag im Monat jeweils von 
16.00 – 18.00 Uhr im Versammlungsraum (1. Etage), Gemeinde-
verwaltung, Pfarrstraße 8 in 06317 Seegebiet Mansfelder Land, 
OT Röblingen am See durch Herrn D. Elsner:
· Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung
· Kontenklärung
· Rentenanträge/Formulare
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Am 20.06.2023 findet bei der Gemeinde Seegebiet Mansfel-
der Land keine Sprechstunde der Deutschen Rentenversiche-
rung statt.

Sie können mich unter folgender Mobilnummer persönlich er-
reichen: Mobil 0171 1408613

Dieter Elsner
Versichertenberater Deutsche Rentenversicherung

Information der Gemeinde Seegebiet 
Mansfelder Land

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 die Be-
werber für die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für die neue 
Wahlperiode bestätigt.
Die Auslegung der Vorschlagsliste für die Schöffen der Amts-
periode 2024 - 2028 für das Amtsgericht Eisleben und das 
Landgericht Halle erfolgt in der Gemeinde Seegebiet Mansfel-
der Land, OT Röblingen am See, Pfarrstraße 8, Zimmer 301 
in der Zeit vom 08.05. bis 12.05.2023 zu den allgemeinen Öff-
nungszeiten.
Gemäß § 37 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) kann gegen die 
Vorschlagsliste Einspruch erhoben werden, wenn eine Person 
aufgenommen worden ist, die nach § 32 GVG nicht aufgenom-
men werden durfte oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollte.

Bekanntmachungen Beschlüsse
Amt für Landwirtschaft, Halle, den 15.10.2021
Flurneuordnung und Forsten Süd
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
und Außenstelle des Amtes Mühlweg 19, 06114 Halle/Saale

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

SCHLUSSFESTSTELLUNG
gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) im

Flurbereinigungsverfahren „Osterhausen (A38)“ 
Verfahrensnummer: 61-7 ML016

Feststellungen
Es wird festgestellt, dass die Ausführung nach dem Flurbereini-
gungsplan bewirkt ist. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche 
mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksich-
tigt werden müssen.
Die Lutherstadt Eisleben tritt in alle noch laufenden Verpflich-
tungen der Teilnehmergemeinschaft „Osterhausen (A38)“, die 
sich aus den gewährten Zuwendungen zur Förderung der regi-
onalen ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (RELE) erge-
ben, für die folgenden Maßnahmen bis zum Ablauf der Zweck-
bindungsfrist ein:

Maßnahme ZWB Nr. Bauabnahme Ablauf
der Bindefrist

W02a, 
W14a, W23

1251 12000130 21.10.2013 21.10.2025

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft „Osterhausen 
(A38)“ sind damit abgeschlossen.

Begründung
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen vor. Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt, insbeson-
dere sind alle Anträge, Widersprüche und Klagen der Beteilig-
ten erledigt. Das Grundbuch und das Liegenschaftskataster 
wurden nach den Ergebnissen des Flurbereinigungsverfah-

rens berichtigt. Damit ist das Flurbereinigungsverfahren abge-
schlossen.
Die neu geschaffenen gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen sind der Unterhaltungspflichtigen - der Lutherstadt 
Eisleben - in das Eigentum und in die Unterhaltung übergeben 
worden.
Für die Teilnehmergemeinschaft „Osterhausen (A38)“ (im Wei-
teren „TG“) laufen jedoch noch Verpflichtungen für die von ihr 
durchgeführten Baumaßnahmen W02a, W14a, W23, die sich 
aus den gewährten Zuwendungen zur Förderung der regiona-
len ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (RELE) ergeben.
Die noch laufenden Verpflichtungen folgen aus den Neben-
bestimmungen der einzelnen Zuwendungsbescheide zu den 
durchgeführten Baumaßnahmen, insbesondere erfolgte die 
Förderung unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass 
die geförderten Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen gemäß Planfeststellungsbeschluss/Plangen-
ehmigung, innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fer-
tigstellung nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend 
verwendet werden. Die zweckentsprechende Verwendung 
umfasst, dass innerhalb dieses Zeitraumes die Fördergegen-
stände in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten und die 
im Antrag dargelegte Verwendung nachhaltig beibehalten wird. 
Änderungen sind dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd unverzüglich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser 
Frist bestehen keine Verfügungsbeschränkungen mehr. Wei-
terhin besteht die Verpflichtung, Prüfungsberechtigungen ver-
schiedener Prüforgane hinsichtlich der Mittelverwendung alle 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Aus-
künfte zu erteilen sowie die förderrelevanten Unterlagen frist-
gerecht aufzubewahren.
Diese laufenden Verpflichtungen aus den Zuwendungsbeschei-
den werden mit der Schlussfeststellung auf die Stadt Eisleben 
übertragen, so dass die Lutherstadt Eisleben in alle Verpflich-
tungen bis zum Ablauf der genannten Zweckbindungsfristen 
an die Stelle der TG „Osterhausen (A38)“ eintritt. Zu diesem 
Zwecke wurden die erforderlichen Unterlagen aus den Förder-
maßnahmen der Lutherstadt Eisleben übergeben.
Mit Übertragung der Verpflichtungen aus den Zuwendungsbe-
scheiden auf die Lutherstadt Eisleben ist festzustellen, dass die 
Aufgaben der TG abgeschlossen sind. Weitere Aufgaben, die 
die TG noch zu erfüllen hat, sind nicht bekannt.
Die Kasse der TG wurde ordnungsgemäß abgeschlossen. Der 
verbliebene Restkassenbestand wurde der Stadt Eisleben 
zweckgebunden zur Verwendung für die o. g. Maßnahmen 
übergeben und die Kasse aufgelöst. Der Vorstand der TG hat 
dieser Regelung zugestimmt.

Hinweise
Die Schlussfeststellung wird der TG zugestellt, nachdem sie 
unanfechtbar geworden ist und nachdem über Anträge auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens, die bis zum Ablauf der Frist 
für Widersprüche gegen die Schlussfeststellung gestellt wor-
den sind, entschieden ist (§ 149 Abs. 2 FlurbG). Mit der Zu-
stellung an die TG ist das Flurbereinigungsverfahren beendet  
(§ 149 Abs.3 FlurbG). Die TG erlischt mit der Feststellung, dass 
ihre Aufgaben abgeschlossen sind (§ 149 Abs.4 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
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Die nach § 110 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Mansfeld-Südharz am 28.02.2023 unter 
dem Aktenzeichen 15.12.10.008.024 erteilt worden.
Der im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
der Liquiditätskredite wird bis zu einer Höhe von 7.400.000 
Euro genehmigt und im Übrigen versagt. Der Gemeinderat der 
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land hat mit dem Beitrittsbe-
schluss in der Sitzung vom 28.03.2023 die Haushaltssatzung 
an die Verfügung des Landkreises angepasst.

Beitrittsbeschluss der Genehmigungsverfügung des 
Landkreises Mansfeld-Südharz
Der Gemeinderat der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 
beschließt den Beitritt zur Haushaltssatzung 2023.
Mit Beitrittsbeschluss wird der in der Haushaltssatzung fest-
gesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Höhe von 
7.500.000 Euro nunmehr um 100.000 Euro verringert und auf 
7.400.000 Euro festgesetzt. Gleichzeitig wird der in § 2 der 
Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen in Höhe von 300.000 Euro auf 279.800 
Euro verringert.
Infolge dessen wird in § 1 Pkt. 2e der Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 300.000 
Euro nunmehr auf 279.800 Euro festgesetzt.

Seegebiet Mansfelder Land, den 03.05.2023

Ludwig
Bürgermeister

kanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
oder bei der Außenstelle des Amtes im Mühlweg 19, 06114 Hal-
le erhoben werden.

Im Auftrag
Dr. Lüs (DS)

Die vorstehende Schlußfeststellung kann im Internet unter: https://
alff.sachsen-anhalt.de/alff-sued/flurneuordnung/flurbereinigung-
mansfeld-suedharz/fbv-osterhausen-a38/ eingesehen werden.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rah-
men des gesetzlichen Auftrages nach dem FlurbG zu erfolgen 
hat, wird nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen 
Regelungen vorgenommen. Weitergehende Informationen sind 
unter http://lsaurl.de/alffsueddsgvo zu finden.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 102  
Abs. 2 Satz 1 KVG LSA zur Einsichtnahme vom 08.05.2023 bis 
20.05.2023 in der Gemeindeverwaltung Seegebiet Mansfelder 
Land, OT Röblingen am See, Pfarrstraße 8, Zimmer 213 wäh-
rend der Öffnungszeiten öffentlich aus.

260 sowie
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Bekanntmachung

Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur 
Benennung von Wahlberechtigten des Wahlgebietes der 

Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land zur Bildung des 
Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl am 

10. September 2023
Nach § 10 Abs.1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 98), besteht 
der Gemeindewahlausschuss aus dem Gemeindewahlleiter als 
Vorsitzenden und zwei bis sechs Beisitzern sowie ihren Stell-
vertretern, die der Gemeindewahlleiter aus den Wahlberechtig-
ten des Wahlgebietes beruft.
Bei der Berufung der Beisitzer sollen Vorschläge, der im Wahl-
gebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen berücksichtigt 
werden.
Entsprechend § 4 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSA 
S.338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. September 
2018 (GVBl. LSA S. 314), fordere ich alle im Wahlgebiet der Ge-
meinde Seegebiet Mansfelder Land vertretenen Parteien und 
Wählergruppen auf, für die Bildung des Gemeindewahlaus-
schusses wahlberechtigte Bürger des Wahlgebietes als Beisit-
zer, stellvertretende Beisitzer für den Gemeindewahlausschuss 
vorzuschlagen.
Die Vorschläge sind bis zum 02.06.2023 bei dem Gemeinde-
wahlleiter, Pfarrstraße 8, 06317 Seegebiet Mansfelder Land 
einzureichen.
In diesem Zusammenhang wird auf § 13 Abs. 1 bis 3 KWG LSA 
sowie § 9 Abs. 1a und § 10 Abs. 1a KWG LSA hingewiesen.
Die Beisitzer und stellvertretenden Beisitzer des Wahlaus-
schusses sind ehrenamtlich tätig (§ 13 Abs. 1 KWG LSA).
Nach § 13 Abs. 2 KWG LSA können Wahlbewerber und Ver-
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Satzungentrauenspersonen für Wahlvorschläge kein Wahlehrenamt inne-
haben. Ablehnungsgründe für die Übernahme eines Wahleh-
renamtes ergeben sich aus § 13 Abs. 3 KWG LSA.
Macht eine Partei oder Wählergruppe bis zum Ablauf der ge-
setzten Frist von ihrem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch, so 
wird sie bei der Besetzung des Wahlausschusses nicht berück-
sichtigt.

Seegebiet Mansfelder Land, den 03.05.2023

gez. Jürgen Ludwig
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
am 10. September 2023

Name und Anschrift des Gemeindewahlleiters und seiner 
Stellvertreterin

Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSA 
S.338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. September 
2018 (GVBl. LSA S. 314), mach ich Namen und Anschrift des 
Gemeindewahlleiters und seiner Stellvertreterin für die Wahl am 
10. September 2023 bekannt:
Gemeindewahlleiter: Herr Jürgen Ludwig
Stellv. Gemeindewahlleiterin: Frau Cornelia Koch
Anschrift: Gemeindeverwaltung

Seegebiet Mansfelder Land
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet 
Mansfelder Land

Seegebiet Mansfelder Land, den 03.05.2023

gez. Jürgen Ludwig
Bürgermeister

Hinweisbekanntmachung des  
Abwasserzweckverbandes  

„Eisleben-Süßer See“
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Eisleben-Süßer See“ hat in ihrer Sitzung am 20.12.2022 mit 
Beschluss Nr. 22/2022 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen.
Am 27.02.2023 wurde durch Beschluss-Nr. 01/2023 der Ver-
bandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Eisleben-
Süßer See“ und am 07.03.2023 durch Beschluss Nr. 59-13-2023 
des Verwaltungsrates des Trinkwasser- und Abwasserbetrie-
bes Weida-Land AöR der öffentlich-rechtliche Vertrag über die 
Übertragung der Aufgabe des Verwaltungsvollstreckungsver-
fahrens des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land 
AöR bestätigt.
Der Beschluss (Satzung) zum Wirtschaftsplan 2023 des Ab-
wasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer See“ sowie der o. g. 
Vertrag wurden im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben, Jahr-
gang 33, Mittwoch, den 29.03.2023, Nummer 3, veröffentlicht.
Einsichtnahme ist auch über die Homepage der Lutherstadt 
Eisleben unter der Adresse www.eisleben.eu möglich.

gez. Gimpel
Verbandsgeschäftsführer
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Sonstiges

Bekanntmachungen der  
Jagdgenossenschaften

Bekanntmachung

Einladung

zur „nichtöffentlichen“ Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Seeburg/Rollsdorf

Am Dienstag, dem 27. Juni 2023, 18.00 Uhr findet im Seesport-
club Seeburg EV, Schlossstraße 1 a in Seeburg, die diesjähri-
ge nichtöffentliche Jahreshauptversammlung statt. Hierzu sind 
alle Grundstückseigentümer entsprechend dem Jagdkataster 
recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung
• Eröffnung durch den Vorsitzenden und Bericht
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Bericht zu den Genossenschaftsfinanzen vom Kassenwart
• Prüfung der Jagdkasse
• Vorschläge und Abstimmung zur Verwendung des Reiner-

löses
• Entlastung des Vorstandes
• Bericht der Jagdpächter über das Jagdjahr 2022/23
• Anfragen der Genossenschaftsmitglieder und Diskussion
• Sonstiges
• Schlusswort

Unverhau
Vorsitzender
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konnten derweil Karussell fahren oder Bälle werfen. Gegen 
21 Uhr gab es das schönste Highlight am Himmel zu sehen. 
Das musikalisch untermalte Höhenfeuerwerk ließ die Besucher 
staunen und den Nachthimmel erleuchten. Danach wurde zur 
Musik und Lasershow von DJ Power bis in die Morgenstunden 
das Tanzbein geschwungen.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung!
Wir bedanken uns rechtherzlich bei jeder helfenden Hand in 
und außerhalb des Fördervereins sowie auch der OF Röblingen 
am See. Ohne euch wäre das alles nicht möglich!!! DANKE!!!
Ein besonderer Dank gilt ebenso der Gemeinde Seegebiet 
Mansfelder Land, Firma SHZ Stedtener Holzzentrum, Firma 
BBH Halle, Hausschlachterei Fritz Mauf, Frauendorf Getränke-
fachgroßhandel, DJ Power, MSK-Pyrotec Wettin, Volksküche 
Eisleben, Menü- und Partyservice Frank Okon und dem Karus-
selbetrieb Antusch.
Wir freuen uns bereits auf das nächste Osterfeuer mit euch!
---------------------------------------------------------------------

Berufung ins Ehrenbeamtenverhältnis
Am 28.03.2023 fand in der Festscheune Röblingen die Gemein-
deratssitzung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land statt. 
Einer von vielen Tagesordnungspunkten war die Berufung der 
Ortswehrleiter sowie der stellvertretenden Ortswehrleiter der 
OF Röblingen am See und der OF Seeburg. Sie sind in das 
Ehrenbeamtenverhältnis für 6 Jahre berufen worden. Sowohl 
Mario Richter als Ortswehrleiter als auch Michael Jentsch als 
Stellvertreter für die OF Röblingen. Für die Ortsfeuerwehr See-
burg Hans-Georg Gebhardt als Wehrleiter sowie Manfred Eh-
renberg als Stellvertreter. Wir wünschen den Kameraden viel 
Schaffenskraft und Gut Wehr!

---------------------------------------------------------------------

Komm zu uns in die Feuerwehr!!!
Du suchst ein spannendes Hobby mit viel Spaß, tollen Leu-
ten, Ausflügen und kannst noch etwas bewirken? Dann bist du 
bei deiner Ortsfeuerwehr genau richtig. Ab dem 6. Lebensjahr 
kannst du zur Kinderfeuerwehr und ab dem 10. Lebensjahr zur 
Jugendfeuerwehr gehen. Speziell geschulte Kameradinnen 
und Kameraden begleiten dich in den Ausbildungsstunden. 
Das ganze ist natürlich kostenfrei. Komm gerne zu einem Pro-
bedienst vorbei und schau dir an was es bei deiner Feuerwehr 
tolles gibt. Wir freuen uns auf dich!

Freiwillige Feuerwehr

Osterfeuer der OF Röblingen 2023
Nach einigen Tagen sind wir nach wie vor sprachlos über die 
unglaubliche Resonanz zu unserem Osterfeuer am 06.04.2023.
Der Förderverein des Spielmannszuges und der Freiwilligen 
Feuerwehr Röblingen am See e. V. organisierte zusammen mit 
der Ortsfeuerwehr Röblingen am See eine tolle Veranstaltung 
mit vielen Highlights. Natürlich begann auch für das diesjäh-
rige Osterfeuer die Planung bereits im vergangenen Jahr. Ab 
Februar dieses Jahres ging es in die „heiße“ Phase. Personal, 
Holz, Getränkelieferant, Essenversorgung, Feuerwerk, Musik, 
Gestattungen, Fackelumzug, Anfrage an den Osterhasen, Auf- 
und Abbau des Festgeländes und vieles, vieles mehr mussten 
geklärt und organisiert werden.
Viele fleißige Helfer arbeiteten bereits seit Wochen im Hinter-
grund.

Am 05.04.23 trafen sich einige Vereinsmitglieder und bereiteten 
den allseits beliebten Kräppelchenteig vor. Parallel dazu wur-
den im Park Röblingen durch die fleißigen Kameradinnen und 
Kameraden der Ortsfeuerwehr die ersten Bierwagen gestellt, 
Holz geschnitten und gestapelt, Zelte aufgestellt, Feuerscha-
len an Ort und Stelle gebracht, Lampen und Lichterketten in-
stalliert. Eine Nachtwache der Einsatzabteilung blieb bis zum 
nächsten Morgen um möglichen Vandalismus vorzubeugen.
Am Donnerstag pünktlich ab 8 Uhr wurde der Festplatz dann 
bis ins letzte Detail osterfeuertauglich gemacht.
Punkt 19 Uhr erklangen auf dem Feuerwehrvorplatz die ersten 
Töne unseres Spielmannszuges und der Fackelumzug machte 
sich mit vielen kleinen und großen Teilnehmern auf den Weg 
zum Park. Auch dieser war schon sehr gut besucht. Alle stolzen 
Fackelträger entzündeten die vielen Feuerschalen und DJ Po-
wer hieß alle herzlich willkommen. Nach einem weiteren Ständ-
chen des Spielmannszuges folgten die Dancing Flames. Die 
Tanzgruppe der OF Röblingen am See zeigte ihr Können und 
begeisterte das Publikum mit aufwendigen Choreografien und 
aktueller Musik.
Auch der Osterhase war eingeladen und ließ es sich nicht neh-
men vorbeizuschauen. Natürlich hatte er kleine Geschenke für 
die Jüngsten dabei. Eine Osterpolonaise sowie einige Erinne-
rungsfotos gab es ebenfalls.
Am Grillstand konnten sich die Besucher bei Bratwurst, Steak, 
Wienern und Bockwurst stärken. Auch Fettbemmen gab es 
wieder. Wer lieber süße Sachen mag, war am Kräppelchen-
stand genau richtig. Der Durst konnte an einen der zwei Bier- 
oder dem Cocktailwagen gestillt werden. Für alle, denen es 
zu kalt war, gab es auch Glühwein im Angebot. Die Kleinsten 
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Sonstiges

Einladung zu einer  
Dialogveranstaltung

Erweiterung eines Gleises auf 740 Meter 
Nutzlänge im Bahnhof Röblingen

Auslage der Planfeststellungsunterlagen 
vom 10. Mai bis 9. Juni 2023

Begleitende Bürgersprechstunde am 23. Mai 2023
Das Programm „740 Meter-Netz“ ist Teil des Bundesverkehrs-
wegeplanes und ein weiterer Bestandteil zur Verbesserung der 
Schieneninfrastruktur. Mit der in Europa etablierten Güterzu-
glänge von 740 Metern können die Ladungskapazitäten pro 
Güterzug gesteigert werden. Dies führt zu einer Reduzierung 
des Energieverbrauchs und der damit verbundenen CO2-Emis-
sion. Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene erhält so einen neuen Impuls.

Die Maßnahme umfasst unter anderem die Verlegung von Wei-
chen, den Neubau der Oberleitungsanlagen und die Erneuerung 
der Signaltechnik im Bahnhof Röblingen. Zwei Bahnübergänge 
werden erneuert. Auf Grund der neuen Signaltechnik in Röb-
lingen werden Anpassungen in den Bahnhöfen Teutschenthal 
und Eisleben notwendig. In Teutschenthal entsteht ein neues 
Elektronisches Stellwerk und in Eisleben wird die Signaltechnik 
angepasst.
Vor Genehmigung der Baumaßnahme werden die eingereich-
ten Planunterlagen durch die Genehmigungsbehörde, dem 
Eisenbahn-Bundesamt, vom 10. Mai bis einschließlich 9. Juni 
2023 zur Einsicht und Stellungnahme für alle Anwohner, Betrof-
fenen und Interessierten in der Gemeinde Seegebiet Mansfel-
der Land ausgelegt. Vom 3. Mai 2023 bis einschließlich 2. Juni 
2023 können die Unterlagen in der Gemeinde Teutschenthal 
und in Lutherstadt Eisleben eingesehen werden.

Begleitend zur Auslage bieten wir am 23. Mai 2023, in der 
Zeit von 17 bis 19 Uhr eine Bürgersprechstunde in der Fest-
scheune Röblingen am See (Pfarrstraße 5a, 06317 See-
gebiet Mansfelder Land) an. Für Fragen zu den ausgelegten 
Unterlagen, den geplanten Baumaßnahmen und den Möglich-
keiten der Beteiligung im laufenden Planfeststellungsverfahren 
stehen Ihnen die verantwortlichen Projektingenieure und Ex-
perten zur Verfügung.

Sie erreichen uns vorab gern unter folgender 
E-Mail-Adresse:
bauprojekte-suedost@deutschebahn.com

Ihre Deutsche Bahn,
April 2023

Feuerwehr ABC - V wie Vegetationsbrände
Der Frühling hält Einzug und damit auch wieder höhere Tem-
peraturen und viel Sonnenschein. Dadurch kann es wieder 
vermehrt zu Vegetations- bzw. Ödlandbränden kommen. Bitte 
vermeiden sie es bei Spaziergängen oder Radtouren Müll, Glas 
oder Zigaretten in der Natur liegen zu lassen. Gerade Glas oder 
noch glimmende Zigaretten können schnell das umliegende 
Gras o.ä. entzünden.

Die Zerstörung der Natur aber auch die zumeist schwierigen 
Löschbedingungen können zur erheblichen Gefahr für die Ka-
meradinnen und Kameraden werden. Bitte achten sie auf die 
Natur und ihre Mitmenschen.

Sonstiges

40 Jahre Pfingsten in Aseleben
am 27. und 28. Mai 2023 auf der

Festwiese am Süßen See
Samstag, 27. Mai
13:00 Uhr Ausfahrt der Pfingstmaien mit den Ellricher Mu-

sikanten
20:00 Uhr Disco mit DJ Team Nonstop
Einlass ab 19:00 Uhr

Sonntag, 28. Mai
10:00 Uhr Weckumzug mit der Schalmeienkapelle Ma-

schwitz und dem Spielmannszug Erdeborn
12:00 Uhr Essen aus der Gulaschkanone und Spanferkel
12:00 Uhr Blasmusik mit den Ellricher Musikanten
15:00 Uhr Kaffee und Kuchen
17:00 Uhr Unterhaltung mit fortissimo
18:00 Uhr Live-Mucke mit Zerrwanst
20:00 Uhr Livemusik mit Ragged Glee

Zur Unterhaltung bieten wir:
Preisschießen Gewehr und Pistole •  

Schießbude • Ballwerfen •  
Platzkegeln Kindereisenbahn • Stöpseln •  

Kinderkarussell • Hüpfburg  
• Hau den Lukas • Glücksrad

Für das leibliche Wohl sorgen die
Jägerstube Hoffmann

und die Frauengruppe Aseleben

Nächster Erscheinungstermin:
Mittwoch, der 7. Juni 2023

Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, der 24. Mai 2023

Nächster Anzeigenschluss:
Freitag, der 26. Mai 2023, 9.00 Uhr
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Stedten, den 08.03.2023

Versicherungsberater, Dieter Elsner aus dem Seegebiet Mansfelder Land, 
tritt wieder als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung an.

Startschuss für die Sozialwahl 2023, Dieter Elsner kandidiert erneut
Seegebiet Mansfelder Land, Die Sozialwahl ist nach der Bun-
destagswahl und der Europawahl die drittgrößte Wahl in 
Deutschland. Mehr als 50 Millionen Versicherte, Rentenemp-
fänger und Mitglieder bestimmen bei der Sozialwahl 2023 dar-
über, wer in den nächsten 6 Jahren bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund und bei bundesweit tätigen Kranken- und 
Pflegekassen die wichtigen Entscheidungen trifft.
Die Sozialwahl ist eine Briefwahl. Die Wahlunterlagen werden 
ab April 2023 versandt. Stichtag für die Wahl ist der 31.05.2023. 
(Bei den Ersatzkassen wird es auch die Möglichkeit der Online-
Wahlen geben - beachten Sie dabei die Hinweise Ihrer Ersatz-
kasse).
Die gewählten Mitglieder der Selbstverwaltung treffen vor allem 
Entscheidungen in den wichtigen Bereichen Finanzen, Reha-
bilitation, Organisation und Personal der Versicherungsträger. 
Ebenso kontrollieren sie die hauptamtliche Verwaltung und 
sorgen dafür, dass die Interessen der Beitragszahler und Versi-
cherten gewahrt bleiben.

Für die Deutsche Rentenversicherung Bund sind rund 2.600 
Versichertenberaterinnen und Versichertenberater bundesweit 
ehrenamtlich tätig. Diese werden ebenso wie die über 200 Ver-
treter in Widerspruchsausschüssen, von der Selbstverwaltung 
(Vertreterversammlung oder bei den Kassen durch den Verwal-
tungsrat) gewählt. Gerade die Mitglieder der Widerspruchsaus-
schüsse haben in der Rechtspflege eine besondere Bedeutung. 
Überprüfen sie doch die Entscheidung der Verwaltung im Ein-
zelfall, wenn Versicherte gegen einen Bescheid Einspruch er-
hoben haben.
Dieter Elsner, tritt erneut für den Landkreis Mansfelder Land, als 
Kandidat der BfA DRV-Gemeinschaft - Die Unabhängigen - an. 
Er hilft mit seiner Sachkenntnis in allen Fragen der Rentenversi-
cherung und unterstützt bei der Kontenklärung und Antragstel-
lung - schnell und kostenlos.
Telefonisch erreichen Sie, Herrn Dieter Elsner unter der Mobil-
nummer 0171 1408613
www.bfa-drv-gemeinschaft.de

Gottesdienste im Mai
Samstag, 06.05.    
17.00 Uhr Lüttchendorf Gottesdienst
Sonntag, 07.06.
10.00 Uhr Dederstedt Gottesdienst
14.00 Uhr Erdeborn Gottesdienst
Samstag, 13.05.
14.00 Uhr Hedersleben Jubelkonfirmation
Sonntag, 14.05.    
09.30 Uhr Röblingen Gottesdienst
10.30 Uhr Unterißdorf Gottesdienst
Donnerstag, 18.05.       
10.00 Uhr Eisleben St. Petri-Pauli-Kirche, 

Gottesdienst zu Himmelfahrt
Samstag, 20.05.         
17.00 Uhr Lüttchendorf Gottesdienst
Sonntag, 21.05.         
09.30 Uhr Amsdorf Gottesdienst
10.30 Uhr Wansleben Gottesdienst
14.00 Uhr Stedten Kaffee-Gottesdienst
Samstag, 27.05.         
17.00 Uhr Lüttchendorf Gottesdienst
Sonntag, 28.05. – Pfingsten     
10.30 Uhr Unterrißdorf Gottesdienst
14.00 Uhr Eisleben St. Petri-Pauli-Kirche, 

Konfirmation
Montag 29.05. – Pfingstmontag  
15.30 Uhr Röblingen Ökum. Gottesdienst im 

Pfarrgarten Alberstedter Straße 2
Sonntag, 05.06.               
10.00 Uhr Rollsdorf Gottesdienst
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Herzlichen Glückwunsch
90. Geburtstag
Ryl, Kasimier Seeburg
85. Geburtstag
Heinze, Edith Röblingen am See
Elste, Karl-Heinz Amsdorf
Mainka, Danuta Erdeborn
Fiebrig, Gisela Dederstedt
Helbig, Gerd Erdeborn
Schulz, Margot Erdeborn

80. Geburtstag
Anders, Inge-Lore Aseleben
Bündler, Bärbel Seeburg
Niesen, Erika Dederstedt

75. Geburtstag
Hempel, Geraldine Wansleben am See
Patzold, Klaus Wansleben am See
Drews, Reinhard Lüttchendorf
Schwager, Waldemar Erdeborn
Müller, Sieglinde Röblingen am See

70. Geburtstag
Wolter, Roland Röblingen am See
Kumpernaß, Anneliese Hornburg
Boose, Eva Stedten
Bartnitzek, Martina Aseleben
Schnitzke, Nora Röblingen am See
Zigan, Gerald Hornburg

Amtsblatt der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land
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